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				 Fertig. Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle korrekturgelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext.


	
	Johann Gottlieb Jahn: Die Perlenfischerei im Voigtlande

	







Jahre 1825 eine wirkliche Instruction zu Theil geworden, in welcher ihre Verpflichtungen und Gerechtsame genau festgesetzt und sie selbst ernstlich angewiesen sind, über die Sicherheit dieser Gewässer zu wachen, und alles, was dagegen läuft, bei der competenten Behörde zu melden und anzuzeigen. Schwere und harte Strafen sind von jeher auf vorsätzlichen Frevel oder Beschädigung der Muscheln gesetzt, und es gab sogar eine Zeit, wo man demjenigen, der sich widerrechtlich an denselben vergreifen würde, die Hand abzuhauen drohte. In neuerer Zeit, wie wir später lesen werden, wurden diese Verbote wiederholt, noch ernstlicher eingeschärft und in Geld- oder nach Maßgabe des Frevels, in Zuchthausstrafe verwandelt. Gleichwohl ist mit Grund zu befürchten, daß, da bei der weiten Verbreitung der Perlenmuschel in den voigtländischen Gewässern nicht allenthalben die strengste Aufsicht geführt werden kann, mancher, durch den Besitz der Perlen gelockt, seine Gewinnsucht durch Entwendung und Zerstörung der Perlenmuscheln zu befriedigen sucht. Es dürften daher, außer den Perlenfischern, noch anderweitige Aufseher über die Perlengewässer anzustellen sein, wozu sich, um den Staatshaushalt Kosten und Aufwand zu ersparen, theils die Gensd’armerie des Kreises, die Zoll- und Steueroffizianten sich eigneten, theils man es auch den obrigkeitlichen Personen der an perlenhaltigen Gewässern gelegenen Orte zur besonderen Pflicht machen könnte, über die Sicherheit derselben zu wachen und sie vor Schaden zu sichern und zu bewahren. Dieser Zweck würde endlich auch dadurch hauptsächlich gefördert und erreicht werden, wenn die gesetzlichen Fischtage in den Gewässern immer gehörig beobachtet und bei den Fischen selbst keine Instrumente in Anwendung gebracht würden, durch deren Einwirkung die Perlenmuscheln Schaden leiden müssen. Ruhiger und sicherer würde endlich auch der Zustand der Perlenfischerei dann noch werden, wenn jederzeit bei
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